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§ 1

5/5.42

1) Das Vermögen des Protektorates Böhmen undMähren,

das dem Betrieb der Protektoratspost Böhmen und MährSn ge-

A

widmet und in ihm erworben ist, und alle öffenttichen und

privaten Rechte und Verbindlichkeiten der Protektoratspost

Böhmen und Mähren sind als Sonderv rmögen der Prot ktorats-

post Böhmen und Mähren von dem übrigen Vermügen des Protek-

torats, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu

halten.

2) Pür die Verpfliahtungen der Protektoratspost Böhmen

und Mähren haftet nur das Sondervernögen; es haftet nicht

für die sonstigen Verbindlichkeiten des Protektorats Böhmen

und Mähren.

3) Das Sondervernögen der Protektoratspost Böhmen und

Wihren wird von dem Generaldirektor der Post unter Aufsicht

des Reichepostministers verwaltet.

4) Alljährlich iet über das abgesehlossene Rechnungs-

jahr ein Gesehäftsberichtmit einer Gewinn- und Verlustrech-

nung und einer Bizang herauszugeben, aus denen sich die Fi-

Der Generaldiraktor der Fost untereteht unmittelbar dem

SOus

Staatspräsidenten. JntAgelegenheiten seines Verwaltungsbe-

reichs hat er das Recht, an den Sitzungen des Kabinetts mit

Stimmrecht teilzunehnen oder dazu einen Vertreter zu entsen-

den.

§ 3

Die Postsparkasse untereteht den Generaldirektor der

Post.

§ 4

Für die Abgrenzung der Aufgaben auf dem Gebiet der Per-

conenbeförderung mit Kraftwagen zwischen der Protektorats-

post und der Protektoratsbahn gilt die zwischen der Deut-

schen Reichspost und der Deutschen Reichsbahn getroffene

Regelung.
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§ 5

Die Verordnungen über die Bedingungen und die Gebühren

für die Benutzung der Verkehrseinrichtungen deraProtektbrats-

post Böhmen und Mähren und der Postsparkasse erlävst der Ge-

neraldirektor der Post. Er erlässt auch das Organisations-

statut für die Protektoratspost Böhmen und Mähren und für

die Postsparkasse.

9 §
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Durchführung des Gesetzes, betreffend die Regelung der Geba-

rung in den staatlichen Betrieben, Anstalten und Einrichtun-

gen, die nicht vorwiegend Verwaltungsaufgaben zu erfullen

haben, werden im § 1 die Worte "die ■echoslovakische Post

(einschliesslich der Postscheckämter)" gestrichen. § 4 des

Gesetzes vom 23.9.1930 betreffend die Postsparkasse tritt

TTIETOSnE

2) Der Generaldirektor der Post erlässt für die Protek-

toratspost Böhmen tid-Bähren und für die Postsparkasse die

Bestimmungen überlere Haushaltsgebarung und Vermögensverwal-

tung.

3) Bis zum Erlass der Bestimmungen nach Absatz 2 gelten,

sofern diese Verordnungihiefts anderes bestimmt, die Vor-

schriften über die nach den Grundsätzen kaufmännischer Geba-

rung verwalteten staatlichen Unterne mungen für die Protek-

toratspost und die Postsparkasse entsprechend.

§ 7

1) Zur beratenden Mitwirkung in den Ang legenheiten

der Protektoratspoat Böhmen und Mähren und der Postsparkasse

wird ein aus höchstens 12 Mitgliedern bestehender Beirat ge-

bildet, der in grundsätzlichen und besonders wichtigen Fragen

zu hören ist.

2) Den Vorsitz im Beirat führt der Generaldirektor der

Post. An den Beratungen des Beirats über Angelegenheiten der

Postsparkasse nimmt der Voretand der Hauptanstalt der Post-

sparkasse teil.

3) Die Mitglieder des Beirats werden vom Reichaprotektor

auf Vorschlag des Generaldirektors der Post für die Dauer von

3 Jahren ernannt.
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4) Der Beirat wird nach Bedarf vom Generalairektor/der

5) Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Way
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1) Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachteg

in Eraft.

2) Die Regierungsverordnung vom 13.Juli 1939 betreffend

die Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren und die Protektorats-

post Böhmen wnd Mähren tritt ineoweit ausser Kraft, als darin

Rechteverhältniese der Protektoratspost Böhmen und Mähren

geregelt sind.

3) Ferner treten alle übrigen Bestimmungen ausser Kraft,

die dies r Verordnung widereprechen.

4) Soweit in Gegetzen, Verordnungen und anderen Vor-

echriften dem Minister für Verkehr und Technik (Verkehrs-

minister, Minister für Post- und Telegraphenwesen) Befugnisse

eingeräumt sind, werden sie künftig für den Verwaltungsbe-

reich der Protektoratppdet und der Postsparkasse durch den

Generaldirektor der Post ausgeübt.
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